
Frau Rechtsanwältin 

  

Irina Freitag 

Frommengasse 2 

97980 Bad Mergentheim  

  

  

  

wird hiermit in Sachen   

  

  

  

  

AZ:   

  

wegen   

  

  

VOLLMACHT  

  

wie folgt erteilt:  

  

  

Zur Vertretung und Verteidigung in Strafsachen und Bußgeldsachen (§§ 302, 374 StPO) 

einschließlich der Vorverfahren sowie (für den Fall der Abwesenheit) zur Vertretung nach § 411 

Abs. 2  StPO, mit ausdrücklicher Ermächtigung zur Empfangnahme von Ladungen nach  

§ 145 a StPO, zur Stellung von Straf- und anderen nach der Strafprozessordnung zulässigen 

Anträgen und von Anträgen nach dem Gesetz über die Entschädigung für  

Strafverfolgungsmaßnahmen, insbesondere auch für das Betragsverfahren.  

  

  

Die Vollmacht gilt für alle Instanzen und erstreckt sich auch auf Neben- und Folge-verfahren 

aller Art.  

  

  

Die Vollmacht umfasst auch die Befugnis, Rechtsmittel einzulegen und zurück zu nehmen,  

Zustellungen zu bewirken und entgegenzunehmen. Dies gilt auch für die Rücknahme oder  

Beschränkung eines zunächst wirksam eingelegten Rechtsmittels im Sinne von § 302 Abs. 2  

StPO,  auch  wenn  das  Mandat  nicht  ausschließlich  zur  Durchführung  des  

Rechtsmittelverfahrens erteilt worden ist.  

  

  

Die Vollmacht umfasst auch die Inkassobefugnis, insbesondere die Beitreibung oder in 

Empfangnahme von Geld, Wertsachen oder Urkunden, die vom Gegner oder von beliebigen 

Dritten, auch von Justizkassen oder anderen Behörden, zu bezahlen, herauszugeben, zu 

erstatten oder sonst zu leisten sind.  

  

  

  

Ort          Datum       Unterschrift  

  

 

………………………….    ……………………..   ……………………………  

  


